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UEBERBUND.

Äsphaltfabrik Kâpfnach in Horgen
Gysel A Oelings vormals Brändli & Cie.
liefern in nur prima Qualität und zu billigsten Konkurrenzpreisen

Asphaltisolierplatten, einfach und combiniert, Holzzement,
Asphalt-Pappen, Klebemasse für Kiespappdächer, im-
prägniert und rohes Holzzement-Papier, Patent-Falzpappe
»Kosmos", Unterdachkonstrtaktion „System Fichtel"
Carbolineum. Sämtliche Teerprodukte.

Goldene Medaille Zürich 1894.
Telegramme: Asphalt Horgen. 3926 TELEPHON

HilgemeiHes Bauwesen.
Über ein neues (Stahl quartier in 3««$ wirb &«=

richtet : 2Ber in ben legten fahren bie Vautätigfeit an
ber Peripherie non @t"oß=3ürich nerfolgte, wirb nicht
ofjne ^ntereffe bie ©ntwicUung im SBefien unferer ©tabt,
im ^euriebt, fjrtefenberg unb 93ü£)t, beobachtet
haben. innerhalb weniger Qahre ift bort ein Quartier
erftanben, baS infolge feiner ruhigen unb gefunben Sage
— oteKeid^t auch wegen ber jum größten Seit fetjr be»

fd^eibenen Stiietjinfe — non ftetneren Beamten, Setjrern,
Stngeftetlten unb Arbeitern gerne bewohnt wirb. ©tuen
äußerft gefälligen ©tnbruef macht baS Quartter im $rüf)=
ting unb jur ©ommerSzett mit fetnen einfachen, aber
faubern Läuferreihen, ben btumenbeljangenen Sattonen
unb ben |übfdhen Vorgärtdf)en mit ihrer gtora. ïaufenbe
unb aber Saufenbe oon ©rfjotung fudjenben unb wanber»
luftigen ©tabtbewofjnern unb gremben pilgern bann buret)
btefe Straßen unb ben weiter gelegenen, groß angelegten
Qbft» unb ©emüfelulturen bem auSfidt)tSreichen ütltberg
ju. Mit ber @rfdt)tießung beS non ber ©tabt oor mehr
als einem ^ahrgehnt erworbenen ^rtefenbergareats unb
mit bem Sau ber „Sintêufrigen" bürfte bem 93üht»^>eu=
riebt»Quartler noch ®toe größere Vebeutung zuïommen.
$n richtiger ©rfenntniS btefer Umftänbe hat bie ©tabt»
behörbe größere ©traßenjüge projetttert unb genehmigt.
®em Vernehmen nach faß öte $hatwtefenftraße wornög»
tidh mich im Saufe biefeS ©omtnerS begonnen werben.
Slefe 22 m breite ©traße bitbet eine birefte Verbinbung
ZwifdE)en ^»eurtebt unb ber ©tation ©ießhübel bejw. bem
Quartier ©nge. 9Jîit bem Sau folle gleichzeitig ein $n>
buftriegeteife mit in bie Fahrbahn gelegt werben. @§

ift ju wunfdhen, baß mit ber ©rftetlung ber Shalmtefen»
firaße auch bie griefenbergftraße ausgebaut wirb, unb

jwar bis zur projezierten ©d^weighofftraße. Severe wirb
ein Seitftüct ber zutünftigen großen fRingfiraße bilben.
2)en ftäbtifdhen Vet)örben bürfte angefidjts ber ïatfadje,
baß nom Lauptnertehr entferntere Quartiere, wo baS

93ebürfni§ für beffere, zweckmäßigere KommunitationS»
mittet weit weniger zutage tritt, einer größeren Slufmerf»
famfett fidt) erfreuen, empfohlen werben, bie burdjauS
unabwenbbaren unb unauffdhtebbaren ©traßenzüge in
Singriff zu nehmen. SBir oerweifen hieöei auf bie Über»

bauung eines SBaibareatS, ben Ausbau eines ©ierbredjt»
quartters unb anberer, bie Finanzen ber ©tabt In außer»
gewöhntidher Sßeife betaftenben Quartiere, Arbeiten, bie

weniger brlngtidh ftnb unb unteres (Srachtens erft bann

Zur Ausführung gelangen füllten, wenn ben berechtigten
Sßünfdhen ber gefamten ©inwohnerfdhaft eines ftarf be»

oölferten unb tnbnftrtereidhen Quartiert gebührenb fftedtp

nnng getragen wirb, wie öies beim 5riefenberg»Vfif)l=
Leuriet» Quartier ber fÇatt ift.

Vaupoltzeilidje VeimHigungen ber ©tabt gimd)
würben am 31. $an. für folgenbe Vauprojeïte, teil»

weife unter Vebingungen, erteilt: ©. ÜBäcferting, ®ireftor,
für Verlegung oon zwei Kübeträumen unb Abtrennung

fteinerer Ketterräume Vörfenftraße 14, 3öri<h I ; Vrom»
beiß & ®o„ ©dhreinermeifter, für einen ftlebenraum zum
Maschinenraum SBaffenptahfiraße 31, 3üricf) II; ©tabt
3ücidh für einen Umbau im ehemaligen ©chutljaufe an
ber Sannenrauchftraße, 3ürich II; Sorenz Vrufa, Vau»
meifter, für eine ©infrtebung SBefifiraße 169, 3ürict) HI;
Leinridh $ricE für eine (Sinfriebung an ber Nußbaum»
ftraße unb etnen îrottoirbelag im offenen Sorgarten an
ber Slmtlerfiraße 35, 3ürich III ; @. ©anz fei. ©rben
für zwei ®oppet=SRehrfamitienhäufer mit ©infriebungen,
ein Goppel» unb ein einfaches Mehrfamilienhaus Girmens»
borferftraße 175, 3meierftraße 166, Vremgartnerftr. 73
unb 75, 3ûïidh Hl; Brauerei SßäbenSwit für Abtritt»
umbauten SBerbftraße 2, 3ürtch IV ; unb 31. Letm
für etnen Umbau ©artenhofftraße 15, ßürith IV; U.
Lug»3lttorfer für SIbänberung ber genehmigten Pläne für
Zwei einfache Mehrfamilienhäufer |jarbplat) 15 unb 17,
3ürich IV; 3tIphonS $homa, ftartonnagefabrifant, für
etne Automobitremife ©dhöntalgaffe 19, 3ürich IV; 31.

L- SanbiS, ^abritant, für Vergrößerung oon zwei be»

ftehenben unb ©rftettung oon brei neuen S)achfenftern
3ofefftraße 104, 3ürtch V; ©uftao SCßetnmann, Sauf»
mann, für einen Slbtrittumbau unb ©rftetlung eiltet
SBafchfüdjje ©pqriftraße 73, 3ürid^ VI; Arnolb Soup,
Kaufmann, für ein £wfgebäube Luttenftraße htuter 30
unb 32, 3üri<h VI; UtridE) grei), Kaufmann, für einen
Umbau auf ber ©atterie ©ifengaffe 19, 3ütid) VIII;
©pittmann, Malermeifter, für einen Umbau ©eefetb»

Deutzer Dieselmotoren

Liegende Ausführung von 12 PS an
Einfacher und billiger als stehende Dieselmotoren

Vorteilhafteste Betriebsmotoren
für Industrie und Gewerbe 4384 s

Billige Zweitaktrohölmotoren
Deutzer Gas - Benzin - Petrol Motoren

iu anerkannt unübertroffener Ausführung

GASMOTOREN-FABRIK „DEUTZ" A.-fi. ZÜRICH
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Über ein neues Stadiquartier in Zürich wird be-

richtet: Wer in den letzten Jahren die Bautätigkeit an
der Peripherie von Groß-Zürich verfolgte, wird nicht
ohne Interesse die Entwicklung im Westen unserer Stadt,
im Heuriedt, Friesenberg und Bühl, beobachtet
haben. Innerhalb weniger Jahre ist dort ein Quartier
erstanden, das infolge seiner ruhigen und gesunden Lage
— vielleicht auch wegen der zum größten Teil sehr be-

scheidenen Mietzinse — von kleineren Beamten. Lehrern,
Angestellten und Arbeitern gerne bewohnt wird. Einen
äußerst gefälligen Eindruck macht das Quartier im Früh-
ling und zur Sommerszeit mit seinen einfachen, aber
saubern Häuserreihen, den blumenbehangenen Balkönen
und den hübschen Vorgärtchen mit ihrer Flora. Tausende
und aber Tausende von Erholung suchenden und wander-
lustigen Stadtbewohnern und Fremden pilgern dann durch
diese Straßen und den weiter gelegenen, groß angelegten
Obst- und Gemüsekulturen dem aussichtsreichen Ütliberg
zu. Mit der Erschließung des von der Stadt vor mehr
als einem Jahrzehnt erworbenen Friesenbergareals und
mit dem Bau der „Linksufrigen" dürfte dem Bühl-Heu-
riedt-Quartier noch eine größere Bedeutung zukommen.

In richtiger Erkenntnis dieser Umstände hat die Stadt-
behörde größere Straßenzüge projektiert und genehmigt.
Dem Vernehmen nach soll die Thalwiesenstraße womög-
lich noch im Laufe dieses Sommers begonnen werden.
Diese 22 m breite Straße bildet eine direkte Verbindung
zwischen Heuriedt und der Station Gteßhübel bezw. dem
Quartier Enge. Mit dem Bau solle gleichzeitig ein In-
dustriegeleise mit in die Fahrbahn gelegt werden. Es
ist zu wünschen, daß mit der Erstellung der Thalwiesen-
straße auch die Friesenbergstraße ausgebaut wird, und

zwar bis zur projektierten Schweighofstraße. Letztere wird
ein Teilstück der zukünftigen großen Ringstraße bilden.
Den städtischen Behörden dürfte angesichts der Tatsache,
daß vom Hauptverkehr entferntere Quartiere, wo das

Bedürfnis für bessere, zweckmäßigere Kommunikations-
Mittel weit weniger zutage tritt, einer größeren Aufmerk-
samkeit sich erfreuen, empfohlen werden, die durchaus
unabwendbaren und unaufschiebbaren Straßenzüge in
Angriff zu nehmen. Wir verweisen hiebei auf die Über-

bauung eines Waidareals, den Ausbau eines Eierbrecht-
quartiers und anderer, die Finanzen der Stadt in außer-
gewöhnlicher Weise belastenden Quartiere, Arbeiten, die

weniger dringlich sind und unseres Erachtens erst dann

zur Ausführung gelangen sollten, wenn den berechtigten
Wünschen der gesamten Einwohnerschaft eines stark be-

völkerten und tndustrtereichen Quartiers gebührend Rech-

nung getragen wird, wie dies beim Friesenberg-Bühl-
Heuriet-Quartier der Fall ist.

Baupolizeiliche Bewilligungen der Stadt Zürich
wurden am 31. Jan. für folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, erteilt: S. Wäckerling, Direktor,
für Verlegung von zwei Kübelräumen und Abtrennung

kleinerer Kellerräume Börsenstraße 14, Zürich I; Brom-
beiß à Co., Schreinermeister, für einen Nebenraum zum
Maschinenraum Waffenplatzstraße 31, Zürich II; Stadt
Zürich für einen Umbau im ehemaligen Schulhause an
der Tannenrauchstraße, Zürich II; Lorenz Brusa, Bau-
meister, für eine Einfriedung Weststraße 169, Zürich III;
Heinrich Frick für eine Einfriedung an der Nußbaum-
straße und einen Trottoirbelag im offenen Vorgarten an
der Ämtlerstraße 35, Zürich III; E. Ganz sel. Erben
für zwei Doppel-Mehrfamilienhäuser mit Einfriedungen,
ein Doppel- und ein einfaches Mehrfamilienhaus Birmens-
dorferstraße 175, Zweierstraße 166, Bremgartnerstr. 73
und 75, Zürich 111; Brauerei Wädenswil für Abtritt-
umbauten Werdstraße 2, Zürich IV; H. und A. Heim
für einen Umbau Gartenhofstraße 15, Zürich IV; U.
Hug-Altorfer für Abänderung der genehmigten Pläne für
zwei einfache Mehrfamilienhäuser Hardplatz 15 und 17>

Zürich IV; Alphons Thoma, Kartonnagefabrikant, für
eine Automobilremise Schöntalgaffe 19, Zürich IV; A.
H. Landis, Fabrikant, für Vergrößerung von zwei be-

stehenden und Erstellung von drei neuen Dachfenstern
Josefstraße 104, Zürich V; Gustav Weinmann, Kauf-
mann, für einen Abtrittumbau und Erstellung einer
Waschküche Spyristraße 73, Zürich VI; Arnold Loup,
Kaufmann, für ein Hofgebäude Huttenstraße hinter 30
und 32, Zürich VI; Ulrich Frey, Kaufmann, für einen
Umbau auf der Gallerie Eisengaffe 19, Zürich VIII; F.
Spillmann, Malermeister, für einen Umbau Seefeld-
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grage 130, gürtcf) VIII. — ffür fec^ë projette tourbe
bte baupoliaetlicge BeroiEigung oerroeigert.

ffür DûS profitierte folotgurnifch'limtottale Bürger*
ûfgl ig nun burcg bie Bnnagme beS BrmenfürforgegefegeS
ber 3Beg geebnet. ©urdj eine Bergabung auS lester 3eit
roirb baS Borgegen crtjeblicf) erleichtert. Bacgbem bie

Borfrage entfcgteben fein roirb, ob ber 3ufammenfcglug
ber Bürgergemeinben beS KantonS, bie einen ©rünbungS*
fonbS non ffr. 250,000 geaeicgnet gaben, ober aber ber
Canton bie ©acge burcgfügren foE, fann mit bem SBetfe,
einem ber bringlicgften im Kanton, begonnen merben.
SRan erroartet, bag nod) im Saufe btefeë 3agteS $anb
anS 3Berf gelegt roerbe, ebenfo an baS ïantonale
©reifenafpl, für roelcgeS ein ffonbS non ffr. 300,000
jur Verfügung gegt.

KtonfenhattSboutett int Kanton ©raubünDen. ©te
fßläne famt Kofienooranfcglag für eine Erroeiterung beS

KranfengaufeS in ScgierS mit einer ©otalfoftenfumme
non ffr. 28,000 mürben oom BegierungSrat genehmigt
unb bem fßrättigauer Kranfenoeretn giefûr ein fantonaler
Beitrag oon 30 % beroittigt. Bn baS BbfonberungSgauS
©gufiS unb an baS KtanfengauS ©hufiS mürben ïantonale
Beiträge oon jufammen ffr. 68,824. 85 befdgloffen. ©te
BuSaaglung richtet fiel) jeitlicl) naeg bem oerfügbaren
3agreSfrebit für ben 53au unb bie Einrichtung oon
Ktanfen» unb BbfonberungSgäufern.

©ie
Sott SH u b. 8 it t f) i, ©efdjäftSfüIfrer ber 2inoIit£)=@efetIfd)aft 3ürid).

3d) gäbe in meiner Keinen Strbeit über baS Bau*
ganbroerfetpfanbredjt, „Scgroeta. Baublatt" 1912, ffe*
bruar, ganj allgemein auf bie SRomente gtngerotefen,
roelcge ein Bauganbroerfer ober fonftiger Baulieferant
inS Buge faffen foE, menn er bie Qualität einer igm

jur ©edung oon SieferungSanfprüdjen augebaegten fpppo»
tgef in fpinftegt auf ben Sßert beS ©runbpfanbeS richtig
beurteilen mill. £>eute foE oerfuegt merben, bie 99e

bingungen ju fixieren, roelcge an bie Übernahme einer

^anbroerfergppotgef ober einer naeggefteüten §ppotgef
überhaupt gefteEt merben mügten. Btefleicgt tragen biefe

Betrachtungen baju bei, bie Biege ju ebnen, roeldje ben

nad)gefüllten ©cgulbbrtef einem beffern Krebit entgegen*

jufügren geeignet ftnb.
©reift ein Unternehmer jum SEittel ber Errichtung

oon |>anbroetîetgi)ppthefen, fo ift mogl als felbftoer»
ftänblidh oorauSaufegen, bag et aur ©urcgfügrurtg feiner
Unternehmung eines in erfter Çppotgef a» oerfiegernben
©arlehenS bebarf. ©er icanbroerfethppotgef geht alfo
faft ausnahmslos aunt mtnbeften eine erfte, geroögnlicg
Banîgppotgef, oot;

BIS normale erftfteEige ffppotgef finb 60—65 % beS

BelegnungSroerteS eines überbauten ©runbftüdeS au be»

traegten, melch letzterer nach aEgemetnem BanfufuS einer*

feitS auS pagroert unb normalen Baufoften unb anber*

feitS aus SEtetroert beS ©runbpfanbeS îonftruiert mirb.

Beifpiel: Baufoften eines $aufeS ffr. 80,000.—, $lag»
roert 20,000.—, aufammen ffr. 100,000.—, SEtet*

erträgniffe beS ffaufeS ffr. 7000.—, biefe au 6 % fapi*
taüfiert fomit SEietroert ffr. 117,000.—.
ScgagungSroert 100,000.—
SDttetroert 117,000.—

ffr. 217,000.—
BelehnungSroert 50% „ 108,500.—
Erfte $r)potgef 65 % 70,500.—

®a aur Sicherung ber erften £t)potgef 65 % beS

SBerteS beS ErunbpfanbeS abforbtert merben, fo bleibt

aur Sicherung non nachgefteEten ©(^ulbbriefen nodh eine
Sülarge oon 35 %.

3g ein ©runbbefiher in ber Sage, feinen ßlnSoer»
pflid)tungen pünftlid) nachaufommen unb tut er bieS, fo
foEte man annehmen bürfen, bag für eine aroeite f)t)po<
Ige!, moau in ber fRegel auch bie ^anbroerferhppothe!
gehört, 15 ®/o beS BeleljnungSroetteS, oon 65 auf 80 ®/o,

im oorliegenben Beifpiele alfo ff*-16,275 nad) ffr. 70,500,
auch nod} als ginreicljenb gefiebert betrachtet merben
fönneti. ©iefe Bnnahme ift aber trügerifd), menn ber
Erunbpfanbbefiger unb ©djulbner ber erften Çppotheï
feinen 3i»§oerpflidhtungen nicht nadhfommt unb fofern
ber 3nhuber ber erften Çppotheî, maS anaunehmen ig,
ben Bnfprud) auf ©edung aus bem Erlös beS ®runb=
pfanbeS gemäg bem ihm nach ©efefe augegeuben iHec^te

audhfüroerfaEeneäinfebeanfput^t. fEachBrt.8183 ®.B.
bietet baS ©runbpfanb bem ©laubiger Sicherheit für bie

Kapitalforberung, für bie Koften ber Betreibung unb bie

BetaugSainfe unb für brei gurgeit ber KonfurSetöffnung
ober beS ipfanboermertungSbegehrenS oerfaüene 3«h^^S»
ainfe unb ben feit bem legten 3inStage laufenben 3t"§-
3m ffaEe eines BerroertungSoerfahrenS ïann fich bei
bem ermähnten Beifpiele folgenbeS Bilb ergeben:

Erfte §t}poihef ffr. 70,500.-
3inStag 1. 3«uuar, 3*uSfug 4®/4 ®/o,

3inSrüdganb feit 1. 3«uuar 1910.
®aS BerroertungSbegehren roirb am
1. Oftober 1913 gefteEt.

Betfaflene 3ah"Satnfe, BetaugSalnS
baoon, BetreibungSfoften bis aur ^ln»
gäbe beS ObjefteS an ber erften Steige*
rung, roeldfe am 1. ©eaember 1913
ftatifinbet ffr. 11,130.38

©^ulbbrief im ameiten Bange „ 16,275.—
3met 3al)te0ginfe auSftehenb „ 1,627.50
81m Sage ber Eingabe an ber Steige*

rung fommen alfo bie beiben Çppo*
thefen oon nom. ffr. 86,775.— auf ffr. 99,532.88

©te ^anbänberungSgebühren unb BerroaltungSfoften
beS BetreibungSamteS belaufen fich auch uod) auf airfa
ffr. 1000.—, merben bann aber buref) einen faft gleich
hohen Betrag an ÜEHeten (für 2 SEonate) gebedt.

3BiE ber 3uhaher ber ameiten Çppotgef feinen ©itel
retten, fo mug er bie erfte ^ppotgef nebg 3iuSrüd=
ftänben an ber Steigerung h^auSbieten. Bleibt aüen*
faES auch baS Kapital ber erften Çppothef gegen, fo
hat er roeniggenS bie rüdgänbigen 3ittfe im Betrage
oon ffr. 11,130.28 bar au beaahlen unb eS fommt igm
feine groeitc ^ippothef oon urfprünglich St. 16,275.—
mit ffr. 1,627.50 3i"3ri'c£ganb bann effeftio auf girîa
ffr. 30,000.— au gegen, ©amit roirb ber aBert beS ©runb*
pfanbeS erfegöpft. ©er erroägnte ift fo giemlich ber benf*
bar fcglimmge ffaE, ber eintreten fann. Ein oorfiegtiger
©efdgäftSmann mirb aber gut tun, btefen fchlimmften
ffaE inS Buge a« faffen, menn er fich ^ fftage ber
Übernahme einer groeiten fpppotgef au überlegen gat.
3ebenfaflS ergibt fid) auS biefem ffaüe auch, bag eine

nadggefteüte ^»ppotgef bis auf 80 % beS BelegnungS*
roerteS einer Bealität bie äugerfte ©renae einer einiger»

magen befriebigenben Sicherheit bebeutet, fferner ergibt
fidg barauS bte SEagnung an ben Çanbroerfer, betartige
nacEjgefteüte ^ppotgefen fo ogne roeitereS nicht ju über*

negmen, menn igm niegt ginreiegenbe Barmittel aur Ber»

fügung gegen, um eoent. bie erfte Çppotgef mit 3^'
rüdgänben gerauSaubieten ober menn er niegt befiimmte
BuSficgt auf 3Beiterbegebung ber ©itel gat. Entfprecgenb
ungünftiger noch geftattet fteg bie Sage ber ameiten §ppo*
tgef, menn infolge unrichtiger Beroertung beS ©runb*
pfanbeS ober auS anbern ©rünben bie Beleigung an
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straße 130, Zürich VIII. — Für sechs Projekte wurde
die baupolizeiliche Bewilligung verweigert.

Für das projektierte solothurnisch-kantonale Bürger-
asyl ist nun durch die Annahme des Armenfürsorgegesetzes
der Weg geebnet. Durch eine Vergabung aus letzter Zeit
wird das Vorgehen erheblich erleichtert. Nachdem die

Vorfrage entschieden sein wird, ob der Zusammenschluß
der Bürgergemeinden des Kantons, die einen Gründungs-
fonds von Fr. 250,000 gezeichnet haben, oder aber der
Kanton die Sache durchführen soll, kann mit dem Werke,
einem der dringlichsten im Kanton, begonnen werden.
Man erwartet, daß noch im Laufe dieses Jahres Hand
ans Werk gelegt werde, ebenso an das kantonale
Greisenasyl, für welches ein Fonds von Fr. 300,000
zur Verfügung steht.

Krankenhausbauten im Kanton Graubünden. Die
Pläne samt Kostenvoranschlag für eine Erweiterung des

Krankenhauses in Schiers mit einer Totalkostensumme
von Fr. 28,000 wurden vom Regierungsrat genehmigt
und dem Prättigauer Krankenverein hiefür ein kantonaler
Beitrag von 30 "/» bewilligt. An das Absonderungshaus
Thusis und an das Krankenhaus Thusis wurden kantonale
Beiträge von zusammen Fr. 68,824. 85 beschlossen. Die
Auszahlung richtet sich zeitlich nach dem verfügbaren
Jahreskredit für den Bau und die Einrichtung von
Kranken- und Absonderungshäusern.

Die Handwerkerhypothek.
Von R u d. Liithi, Geschäftsführer der Linolith-Gesellschaft Zürich.

Ich habe in meiner kleinen Arbeit über das Bau-
Handwerkerpfandrecht, „Schweiz. Baublatt" 1912, Fe-
bruar, ganz allgemein auf die Momente hingewiesen,
welche ein Bauhandwerker oder sonstiger Baulieferant
ins Auge fassen soll, wenn er die Qualität einer ihm
zur Deckung von Lieferungsansprüchen zugedachten Hypo-
thek in Hinsicht auf den Wert des Grundpfandes richtig
beurteilen will. Heute soll versucht werden, die Be
dingungen zu fixieren, welche an die Übernahme einer

Handwerkerhypothek oder einer nachgestellten Hypothek
überhaupt gestellt werden müßten. Vielleicht tragen diese

Betrachtungen dazu bei, die Wege zu ebnen, welche den

nachgestellten Schuldbrief einem bessern Kredit entgegen-

zuführen geeignet sind.
Greift ein Unternehmer zum Mittel der Errichtung

von Handwerkerhypotheken, so ist wohl als selbstver-

ständlich vorauszusetzen, daß er zur Durchführung seiner
Unternehmung eines in erster Hypothek zu versichernden
Darlehens bedarf. Der Handwerkerhypothek geht also

fast ausnahmslos zum mindesten eine erste, gewöhnlich
Bankhypothek, vor-

Als normale erststellige Hypothek sind 60—65 °/o des

Belehnungswertes eines überbauten Grundstückes zu be-

trachten, welch letzterer nach allgemeinem Bankusus einer-
seits aus Platzwert und normalen Baukosten und ander-
seits aus Mietwert des Grundpfandes konstruiert wird.

Beispiel: Baukosten eines Hauses Fr. 80,000.—, Platz-
wert Fr. 20,000.—, zusammen Fr. 100,000.—, Miet-
erträgnisse des Hauses Fr. 7000.—, diese zu 6 kapi-
talisiert somit Mietwert Fr. 117,000.—.
Schatzungswert 100,000.—
Mtetwert 117,000.—

Fr. 217.000.—
Belehnungswert 50°/» „ 108,500.—
Erste Hypothek 65 °/o 70,500.—

Da zur Sicherung der ersten Hypothek 65 °/o des

Wertes des Grundpfandes absorbiert werden, so bleibt

zur Sicherung von nachgestellten Schuldbriefen noch eine
Marge von 35 °/o.

Ist ein Grundbesitzer in der Lage, seinen Ztnsver-
pflichtungen pünktlich nachzukommen und tut er dies, so

sollte man annehmen dürfen, daß für eine zweite Hypo-
thek, wozu in der Regel auch die Handwerkerhypothek
gehört, 15 °/o des Belehnungswertes, von 65 auf 80 °/o,
im vorliegenden Beispiele also Fr. 16,275 nach Fr. 70,500,
auch noch als hinreichend gesichert betrachtet werden
können. Diese Annahme ist aber trügerisch, wenn der
Grundpfandbesitzer und Schuldner der ersten Hypothek
seinen Zinsverpflichtungen nicht nachkommt und sofern
der Inhaber der ersten Hypothek, was anzunehmen ist,
den Anspruch auf Deckung aus dem Erlös des Grund-
Pfandes gemäß dem ihm nach Gesetz zustehenden Rechte
auch für verfalleneZinse beansprucht. Nach Art.818Z G.B.
bietet das Grundpfand dem Gläubiger Sicherheit für die

Kapitalforderung, für die Kosten der Betreibung und die

Verzugszinse und für drei zurzeit der Konkurseröffnung
oder des Pfandverwertungsbegehrens verfallene Jahres-
zinse und den seit dem letzten Zinstage laufenden Zins.
Im Falle eines Verwertungsverfahrens kann sich bei
dem erwähnten Beispiele folgendes Bild ergeben:

Erste Hypothek Fr. 70,500.-
Zinstag 1. Januar, Zinsfuß 4^ "/«,

Zinsrückstand seit 1. Januar 1910.
Das Verwertungsbegehren wird am
1. Oktober 1913 gestellt.

Verfallene Jahreszinse, Verzugszins
davon, Betreibungskosten bis zur Hin-
gäbe des Objektes an der ersten Steige-
rung, welche am 1. Dezember 1913
stattfindet Fr. 11,130.33

Schuldbrief im zweiten Range „ 16,275.—
Zwei Jahreszinse ausstehend „ 1,627.50
Am Tage der Hingabe an der Steige-

rung kommen also die beiden Hypo-
theken von nom. Fr. 86,775.— auf Fr. 99,532.88

Die Handänderungsgebühren und Verwaltungskosten
des Betreibungsamtes belaufen sich auch noch auf zirka
Fr. 1000.—, werden dann aber durch einen fast gleich
hohen Betrag an Mieten (für 2 Monate) gedeckt.

Will der Inhaber der zweiten Hypothek seinen Titel
retten, so muß er die erste Hypothek nebst Zinsrück-
ständen an der Steigerung herausbieten. Bleibt allen-
falls auch das Kapital der ersten Hypothek stehen, so

hat er wenigstens die rückständigen Zinse im Betrage
von Fr. 11,130.28 bar zu bezahlen und es kommt ihm
seine zweite Hypothek von ursprünglich Fr. 16,275.—
mit Fr. 1,627.50 Zinsrückstand dann effektiv auf zirka
Fr. 30,000.— zu stehen. Damit wird der Wert des Grund-
Pfandes erschöpft. Der erwähnte ist so ziemlich der denk-

bar schlimmste Fall, der eintreten kann. Ein vorsichtiger
Geschäftsmann wird aber gut tun, diesen schlimmsten
Fall ins Auge zu fassen, wenn er sich die Frage der
Übernahme einer zweiten Hypothek zu überlegen hat.
Jedenfalls ergibt sich aus diesem Falle auch, daß eine

nachgestellte Hypothek bis auf 80 °/o des Belehnungs-
wertes einer Realität die äußerste Grenze einer einiger-
maßen befriedigenden Sicherheit bedeutet. Ferner ergibt
sich daraus die Mahnung an den Handwerker, derartige
nachgestellte Hypotheken so ohne weiteres nicht zu über-

nehmen, wenn ihm nicht hinreichende Barmittel zur Ver-
fügung stehen, um event, die erste Hypothek mit Zins-
rückständen herauszubieten oder wenn er nicht bestimmte
Aussicht auf Weiterbegebung der Titel hat. Entsprechend
ungünstiger noch gestaltet sich die Lage der zweiten Hypo-
thek, wenn infolge unrichtiger Bewertung des Grund-
Pfandes oder aus andern Gründen die Beleihung an
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